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Verfahren zur maschinellen Grundbuchführung SolumSTAR; 

ausgehender elektronischer Rechtsverkehr in Grundbuchsachen 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

das Bayerische Staatsministerium der Justiz hat uns darüber informiert, dass alle bayeri-

schen Amtsgerichte nach Einführung der elektronischen Akte (eGrundakte) seit dem 

Sommer an den elektronischen Rechtsverkehr angeschlossen sind. Ab dem 1. Dezem-

ber 2024 sollen die elektronischen Vollzugsmitteilungen ausschließlich elektronisch an 

die antragsstellenden Behörden übersendet werden. 

 

Nach Einführung der eGrundakte und des elektronischen Rechtsverkehrs sind alle An-

träge der Notare in Grundbuchsachen samt den zugehörigen Dokumenten ausschließ-

lich über das jeweilige elektronische Gerichtspostfach einzureichen (§ 135 Abs. 2 Satz 2 

Nr. 4 GBO). Alle übrigen Beteiligten können den elektronischen Rechtsverkehr nutzen, 

sind hierzu aber nicht verpflichtet. 

Der ausgehende elektronische Rechtsverkehr in Grundbuchsachen ist bereits seit dem 

Sommer bei allen bayerischen Amtsgerichten eingerichtet, sodass die elektronische 

Übersendung der Vollzugsmitteilungen nach § 55 der Grundbuchordnung (GBO) möglich 

ist. Die Vollzugsmitteilung wird folglich an das besondere elektronische Behördenpost-

fach (beBPo) der jeweiligen Behörde übersandt. 

 

Durch die Landkreise werden zahlreiche Anträge (z.B. Eintragung von Dienstbarkeiten, 

Löschungsbewilligungen) bei den Grundbuchämtern eingereicht. Durch die elektronische 

Übersendung der Vollzugsmitteilungen können sowohl die Antragsteller schneller von 

der Eintragung in Kenntnis gesetzt werden als auch enorme Portokosten eingespart wer-

den. Daher ist die Nutzung des elektronischen Rechtsverkehrs in beide Richtungen so-

wohl für die Kommunen als auch für die Justiz ein Gewinn. 

 

Wir bitten um Kenntnisnahme. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 
Cynthia Derra 

Verwaltungsamtfrau 
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